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Das AG hatte den Antrag der StA abgelehnt, die im Urteil
gewtihrte Strafaussetzung zur Bewdhrung zu widerufen.
II. Die ,,sofortige Beschwerde" der StA ... ist unzulässig.
Der Verurteilte wurde ... zu einer Jugendstrafe ... verurteilt,
sodass maßgeblich frir den Widemrf einer Strafaussetzung zur
Bewdhmng bzw. für die Ablehnung des Widemrfs die Vor-
schriften des JGG sind.
Gemäß $ 59 Abs. 3 JGG ist gegen den Widemrf der Aussetzung
der Jugendstafe im Sinne von $ 26 Abs. I JGG die sofortige
Beschwerde zulässig. Rechtsmittelberechrigt ist die StA zwar
zugunsten des Jugendlichen/Heranwachsenden im Falle des
Widenuß der Strafaussetzung zur Bewährung, jedoch besteht
keine Anfechtungsmöglichkeit der StA, wenn ihr Antrag auf
Widemrf der Aussetzung abgelehnt wurde. Die Zulässigkeit
einer gesetzlich nicht ausdräcklich ausgeschlossenen Be-
schwerde nach $ 304 SIPO widerspräche besondercn Zwecken
und Bewertungen des jugendstrafrechtlichen Rechtsmittel-
rechts, wie sie sich - entgegen $ 453 Abs. 2 S. 3 StpO -
bezüglich der Unanfechtbarkeit aus g 59 Abs. 4 JGG (betref-
fend den Straferlass) und aus $ 63 Abs. I JGG (betreffend den
Beschluss über die Fortdauer der Aussetzung der Verhängung
einer Jugendstrafe) ergeben. Der Heranwachsende gewinnt mit
Gewährung der Aussetzung der Vollsfeckung zur Bewährung
eine Vertrauensposition, die durch die gerichtliche Ablehnung
des Widemrfs bestätigt wird, sodass ein nachträglicher Eingriff
in diese Position auch erzieherisch abträglich wäre (vgl. ins-
gesamt mit weiteren Nachweisen Eisenberg, 15. Aufl., $ 59
JGG Rn 27). Dv Versagung einer Anfechtung steht nicht
entgegen, dass die zeitlich vorhergehenden Entscheidungen im
Zusammenhang mit der Bewährung anfechtbar sind ($ 59
Abs. l, Abs. 2 JGG), denn g 59 JGG setzt die Anfechtungs-
möglichkeiten der jugendrichterlichen Entscheidungen dem
jeweiligen Kenntnisstand des Jugendrichters entsprechend fest.
Dieser herrschenden Meinung in Literatur und in der Rspr.
schließt sich die Kammer an.

Mitgeteih von Rechtsanwalt Jan-Robert Funck,

Braunschu,eig
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